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und Schleufen, die Erhöhung, Verlegung oder Abtragung von Deichen md den 
Berfchluß von Deichbrücken, ferner über die Veräußerung von Berbandsgrundjtücen 
und über die den Deichhauptmann und dem Deichinfpeftor zu gewährende Ber- 
gütung bedürfen dev Genehmigung des Negierungspräfidenten. 

Die Repräfentanten der Deichgenofjen im Deichamte wählen jährlich zwei 
Deputirte, welche der ganzen Deich- und Grabenfchau beiwohnen müljen. 

($$ 48/58.) 

4. Deichpolizei nud technische Oberaufficht. 

Die Aufficht über die Deichfachen und die Deichpolizei wird, jo weit nicht 

hinfichtlich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche gejegliche Ausnahme- 
beftimmungen beftehen, von dem Negierungspräfidenten als Landespolizeibehörde 
und in höherer Inftanz von dem Minifter für Landwirthichaft, Domänen und. 
Forften nach) Maßgabe des Statuts, im Uebrigen aber mit den Befugnifjen ge- 

handhabt, welche den Auffichtsbehörden der Gemeinden zuftehen. Der Negierungs- 
präfident überwacht die Beobachtung der ftatutarifchen Beftimmungen, die Aus- 

führung und Unterhaltung der DVerbandsanlagen und die oerdnungsmäßige 

Verwaltung des Verbandsvermögens. Zu diefem Behufe fteht ihm die Befugniß 

zu, außerordentliche Nevifionen der Deichkaffe und der gefammten Deichverwaltung 

zu veranlaffen, Kommifjarien zu den Deichjchauen und Deichamtsverhandlungen 
abzuordnen, Gefchäftsanweifungen für die Deichbeamten zu erlaffen und den 
Schuß des Deiches, des Deichgebietes, dev Gräben, Pflanzungen und fonjtigen 

Anlagen durch Volizeiverordnungen zu fichern. Für die auf Grund des Gejeßes 
vom 11. März 1850 über die Bolizeiverwaltung ergehenden Bolizeiverordnungen 
ift nach) $ 139 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Zu- 

ftimmmmg des Bezirksausfchuffes erforderlich. Unterläßt e8 das Deichamt oder 
weigert fich dasjelbe, die dem VBerbande nach) dem Statut oder jonftigen gejeß- 

lichen Beftimmungen obliegenden Leiftungen in den Etat einzuftellen oder außer- 
ordentlich zu genehmigen, fo läßt der Negierungspräfivent nach Anhörung des 
Deichamtes die Eintragung in den Etat bewirken, beziehungsweife ftellt ev die 
außerordentliche Ausgabe feft und verfügt die Einziehung der erforderlichen Bei- 
träge. Gegen jeine Entfeheidung fteht dem Deichamte binnen zehn Tagen die 

Berufung an den Landwirthichafts-Minifter zu. 
Bejchwerden an den Negierungspräfidenten, welche Straffeitjegungen des 

Deichhauptmannes gegen die Unterbeamten des Verbandes betreffen, find binnen 

zehn Tagen, jolche gegen Bejchlüffe über den Beitragsfuß, über Erlaß und 
Stunding von Deichkafjenbeiträgen, jowie über Entjchädiqungen binnen vier 
Wochen nach Bekanntmachung des Bejchluffes bei dem Negierungspräfidenten zu 
erheben. Die Frift wird durch Einreichung bei dem Negierungspräfidenten oder 
dent Deichhauptmann gewahrt. Sonftige Bejchwerden find an feine bejtimmte 
Srift gebunden. 

Dem Negierungspräftdenten find alljährlich Abjchriften des Etats und der 
Deichjchau- und der Deichamtsverhandlungen, jowie ein Finalabichluß der Deich- 
fafje einzureichen. (8$ 24, 25, 27, 28 a. a. DO.)
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Dem Kreislandrath jtehen hinfichtlich der Neberwachung der erforderlichen 
Sicherheitsmaßregeln in feiner Eigenfchaft al3 ftändiger Kommiffar des Ne- 
gierungspräfidenten diefelben Befugniffe zu wie den bejonders abgeordneten 

Kommifjarien des Präfidenten. Bei Gefahr im VBerzuge ift ex befugt, die ihm 
nothwendig exjcheinenden Anordnungen an Ort und Stelle zu treffen, und die 
Deichbeamten find gehalten, diefelben alsbald zu befolgen. (8 26 a. a. ©.) 

Während dev Regierungspräfivent als Landespolizeibehörde die Deichpolizei 
in den Berbandsgebieten injoweit übt, al3 hierbei der Betand der Deichanlagen 
innerhalb dev Deichverbände und die durch die SS 1—7 des Deichgejehes ge- 
Ihüßten Snterefjen der Allgemeinheit in Frage kommen, handhabt der Deich- 
hauptmann die örtliche Deichpolizei mit der Berechtigung, zur Durchführung feiner 

polizeilichen Anordnungen die den Orxtspolizeibehörden nach $ 132 des Landes- 

verwaltungsgejeßes vom 30. Juli 1883 zuftehenden Zwangsmittel anzuwenden. 
Auch Fann er in Gemäßheit des Gejeges über den Erlaß polizeilicher Straf- 
verfügungen vom 23. April 1883 (G. ©: ©. 65) wegen deichpolizeilicher Ueber- 
tretungen Strafen bis zu 15 ME. unter Vorbehalt der gerichtlichen Entjcheidung 
vorläufig feitjegen. 

Soweit e3 fich innerhalb der VBerbandsgebiete um Angelegenheiten handelt, 
welche nicht ihrer Natur nach unter den Begriff der örtlichen Deichpolizei fallen 

oder der polizeilichen Zuftändigkeit des Deichhauptmanns durch die ftatutarifchen 
Beltinmmungen bejonders überwiejen find, greift die Zuftändigfeit der ordentlichen 
Ortspolizeibehörden Blag. Wie das Oberverwaltungsgericht durch Urtheil vom 
22. Mai 1895 (Entjch. Bd. XX VII ©. 253) in einem dem Gebiete des Weichjel- 
Nogat-Deichverbandes angehörigen Falle ausgejprochen hat, ift e8 nach Maßgabe 

der gejeßlichen Beftinmungen zuläjfig dem Deichhauptmann durch Deichitatut 

auch die Wahrung polizeilichen nterefjen zu übertragen, welche, an fich nicht zu 

feiner Zuftändigfeit gehörig, mit den Deichinterefjen in jo engem Zufanmen- 
bange ftehen, daß fich eine einheitliche Oxganifation der örtlichen Bolizei und 

deren Hebertragung an den Deichhauptmann für fie rechtfertigt. Das Deichjtatut 

gilt in diefem Falle als „bejonderes Gejeg" im Sinne des S 59 der Kreisordnung 
vom 13. Dezember 1872. 

Während in den Negierungsbezirken, fir welche feine Strombauverwaltungen 
beftehen, die Strombau-, Strompolizei- und Deichjachen einheitlich in der Hand 
de8 Negierungspräfidenten zufammengefaßt find, befteht für die Bereiche der 

Strombauverwaltungen eine Trennung der Zuftändigkeit Hinfichtlich der Stron- 

und der Deichangelegenheiten zwifchen dem Ober-PBräftventen und den Negierungs- 
präfidenten. Ein theilweifer Ausgleich der in diefem Dualismus liegenden 
Schwierigkeiten ift dadurch herbeigeführt, daß dem Oberpräfidenten in feiner 
Eigenfchaft al8 Chef der Weichjel-Strombauverwaltung durch die allgemeine 
Verfügung über die Strombau- und Schiffahrtspolizeiverwaltung vom 12. Des 
zembev 1888 $ 2 Nr. 6 und 7 eine weitgehende Mitwirkung eingeräumt tft. 
Den Ober-PBräfidenten fteht hiernach die technifche Prüfung der ihm duxcch die 
Landespolizeibehörde vorzulegenden Entwürfe zu Deichanlagen, fowie zu Strom: 

und Uferbauten, welche zum Schug von Deichanlagen erforderlich werden, im 

Strom-, Schiffahrts- und Landesfultursinterefje zu, während ihm andererjeits
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die Berechtigung zugeftanden ift, die Stromdeiche durch Deichjchauen und andere 
geeignete Mittel zu überwachen und die vorgefundenen Ergebnifje zwecs Ab- 
ftellung von Mängeln an die zuftändigen Behörden mitzutheilen. Der Ober- 
Präfivent ann nach der von den Miniftern der öffentlichen Arbeiten und für 
Landwirthiehaft ze. unter dem 26. März 1889 erlaffenen Gejchäftsanweifung zu 
der vorftehend in Bezug genommenen allgemeinen Verfügung entweder eigene 
Deichjchauen anberaumen oder den Strombaudirektor bezw. feinen Vertreter oder 
einen anderen technifchen Beamten an den ftatutenmäßigen Frühjahrs: und Herbit- 
Deichjchauen theilmehmen laffen. Eine weitergehende Zuständigkeit für den Er- 
laß von Anordnungen auf dem Gebiete des Deichwejens ft dem Ober-Bräfidenten 

indefjen durch diefe Organifation nicht erwachen, er ift vielmehr nad) wie vor 
darauf angewiefen, die Abjtellung von Mipftänden im Wege der Kommunikation 
mit den dafür auch fernerhin zuftändigen Negierungspräfidenten in die Wege 
zu leiten. 

Die Deiche und ihre Zubehörungen find mit Nückficht auf ihren Zweck der 
Verfügung des Einzelnen entzogen und tragen infoweit den Charakter der res 
publicae des römischen Rechts. Sie find indejjen nicht res extra commercium 
im Sinne desjelben, es ift Privateigenthum an ihnen möglich und ftehen inner- 
halb der auf Grund des Deichgejeges errichteten Deichverbände die Deiche vegel- 
mäßig in deren Eigenthum und Nusung ($ 18 der „Allgemeinen Beftimmungen“). 
Nach deutjchem echt gehörten die Deiche zu den fogenannten „befriedeten 

Sachen” wie die Kicchhöfe, Mühlen und der Pflug auf dem Felde. Htermit 
jollte ausgedrückt werden, daß diefen Sachen um ihrer hohen Bedeutung für die 
Allgemeinheit willen ein gefteigerter Nechtsfchug zu Theil werden müfje. Diefer 
Gedanke ıjt auch noch heute lebendig, er gelangt indejjen nur im Strafrecht zur 
Erjcheinung. Die Verurjachung einer Meberjchwenmmung mit gemeiner Gefahr 
für Leben und Eigenthum und die Zerftörung von Deichen und Dämmen fällt 
unter die Kategorie der gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen des deutjchen 
Strafgefegbuches und wird, je nachdem fie vorjäßlich oder aus Fahrläjfigfeit 
ftattgefunden hat, durch die SS 312—8314, 321, 325 und 326 mit mehr oder 

minder jchwerer Strafe belegt. 
Die Benugung der Deiche unterliegt nach Maßgabe ihres Zuftandes und 

ihres BZweces verfchiedenfachen Beschränkungen, allgemein unterfagt ift nad) 
S 18 der „Allgemeinen Beitimmungen“ die Duldung von Heden, Bäumen und 
Sträuchern auf den Deichen. Das Befahren der Deichkrone ift theilweife für 
den gemeinen Gebrauch des Publitums verboten, theilweife find die Deichkronen 
geradezu öffentliche Wege geworden. Eine Benugung, welche die Sicherheit des 
Deiches gefährdet, fann von den zuftändigen Behörden jederzeit und ohne Nüc- 
ficht auf eine entgegenftehende längere Uebung unterfagt werden. 

S 37 der PBolizeiverordnung, betreffend die Ausübung der Schiffahrt und 
Flößerei auf der Weichjel 2c., vom 7. März 1895, geftattet das Anlegen und 
Anfern der Fahrzeuge und Flöße an Deichen nur mit befonderer Genehmigung 

der Stromauffichtsbeamten und verbietet daS Anferwerfen oder fonftige Befeitigen 
auf oder an den Deichen.


